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EGBGB Art. 22, 23 
Syrien: Volljährigenadoption 

I. Sachverhalt 
Ein lediger und kinderloser deutscher Staatsangehöriger 
möchte einen syrischen Flüchtling adop tieren. Der An-
zunehmende ist 18 Jahre alt und damit auch nach syrischem 
Recht volljährig. Er befindet sich bereits seit November 
2015 im Haushalt des Annehmenden.

II. Frage 
Sieht das nach Art. 23 S. 1 EGBGB berufene syrische 
Heimatrecht des Anzunehmenden zusätz liche Zu-
stimmungserfordernisse vor? 

III. Zur Rechtslage 
1. Anwendbares Recht
Das auf die Annahme als Kind anwendbare Recht bestim-
men aus deutscher Sicht die Art. 22, 23 EGBGB. Danach 
ist bei einer Einzeladoption grundsätzlich das Heimatrecht 
des Annehmenden, bei der Adoption durch ein Ehepaar 
das Recht der persönlichen Wirkungen ihrer Ehe berufen. 
Darüber hinaus findet das Heimatrecht des Kindes für 
seine Zustimmung zur Adoption und die Zustimmung sei-
ner Verwandten Anwendung.

a) Das nach Art. 22 Abs. 1 EGBGB berufene Recht
Gemäß Art. 22 Abs. 1 S. 1 EGBGB unterliegt die Annahme 
durch eine Einzelperson deren Heimatrecht. Da der An-
nehmende die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, ist 

nach Art. 22 Abs. 1 S. 1 EGBGB das deut sche Recht be-
rufen. Dies betrifft die Voraus setzun gen (insbeson dere 
Alters grenzen, Probezeit u. Ä.), die Art und Weise des Zu-
standekom mens (Mitwir kungs rechte usw.) und teilweise 
auch die Wirkun gen der Ad option. 

b) Das nach Art. 23 S. 1 EGBGB berufene Recht
Gemäß Art. 23 S. 1 EGBGB ist im Hinblick auf die er-
forderlichen Zustimmun gen grundsätzlich auch das Recht 
des Staates beru fen, dem der Anzu nehmende an gehört. 
Da der Anzunehmende syrischer Staatsangehöriger ist, ist 
insoweit gem. Art. 23 S. 1 EGBGB das syrische Recht an-
wendbar. Fraglich und um stritten ist, ob im Rahmen des 
Art. 23 S. 1 EGBGB Rück- und Weiterverweisungen 
be achtlich sind. Wäh rend eine An sicht die allgemeinen 
Regeln für beachtlich erklärt (Staudinger/Henrich, BGB, 
2014, Art. 23 EGBGB Rn. 6), lehnt dies eine andere An-
sicht ab (BayObLG FamRZ 1988, 868; Palandt/Thorn, 
BGB, 76. Aufl. 2017, Art. 23 EGBGB Rn. 2 m. w. N.).

Das islamische Recht Syriens kennt allerdings – wie 
auch an dere islami sche Staaten – die Adoption nicht, ver-
bietet sie vielmehr aus religiösen Gründen (vgl. beispiel-
haft Art. 83 Abs. 3 des ma rokkanischen Gesetzbuches des 
Personen- und Erb rechts und Paret, Der Ko ran, 8. Aufl. 
2012, Sure 33, 4: „Gott hat kei nem Mann zwei Herzen in 
sei nem Bauch ge macht. Und er hat eure Gattinnen, von 
de nen ihr euch scheidet mit der Formel, sie seien euch ver-
wehrt, wie der Rücken eurer Mütter, nicht zu euren wirk-
lichen Müttern ge macht. Und er hat eure Nennsöhne (d. h. 
Adoptivsöhne) nicht zu euren (wirkli chen) Söhnen gemacht, 
sodass sie zwei Väter hätten“). 

Insoweit stellt sich die Frage, ob und wie die ses Adop-
tionsver bot i. S. v. Art. 23 S. 1 EGBGB zu berücksichti-
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gen ist. Nach wohl h. M. führt es nicht dazu, dass damit 
eine Adoption ausgeschlossen wäre (Staudinger/Henrich, 
Art. 23 EGBGB Rn. 19 m. w. N.; MünchKommBGB/
Helms, 6. Aufl. 2013, Art. 23 EGBGB Rn. 23; Andrae, 
Internationales Familienrecht, 3. Aufl. 2014, § 7 Rn. 52). 
Über die Statthaf tigkeit der Adoption ent scheidet näm-
lich Art. 22 Abs. 1 EGBGB. Da gem. Art. 22 Abs. 1 S. 1 
EGBGB vorliegend aber deut sches Recht beru fen ist, kann 
sich das Adoptionsverbot des islamischen Rechts hier nicht 
auswir ken. 

Es ist vielmehr da von auszugehen, dass das Heimat recht 
keine zu sätzli chen Ein willigungen vor sieht (so auch 
AG Ahrensburg IPRspr. 1989 Nr. 150; LG Wuppertal 
IPRspr. 1992 Nr. 154; Jayme, NJW 1989, 3069; Lorenz, 
IPRax 1990, 193; jurisPK-BGB/Behrentin, 7. Aufl. 2014, 
Art. 23 EGBGB Rn. 8).

Für die vorliegend vorgesehene Adoption sind also ledig-
lich die nach den Bestimmun gen des BGB verlangten 
Zustimmungen einzuholen. Die Zustimmung der leib-
lichen Eltern des volljährigen Anzunehmenden ist somit 
nicht erforderlich.

Sollte es sich bei dem anzunehmenden Syrer um einen 
Flüchtling i. S. d. Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) 
handeln, so wird bei der Prüfung im Rahmen des Art. 23 
S. 1 EGBGB gem. Art. 12 GFK statt des Heimatrechts 
des Flüchtlings das Wohnsitzrecht oder – in Ermangelung 
eines Wohnsitzes – das Recht des Aufenthaltsstaates zum 
Personalstatut des Flüchtlings bestimmt. Die Prüfung 
der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft erfolgt an-
hand der in § 3 AsylVfG und Art. 1 GFK genannten 
Kriterien (Grünenwald, NZFam 2016, 389). Sollte die 
Prüfung im Einzelfall zu dem Ergebnis führen, dass der 
Anzunehmende tatsächlich als Flüchtling i. S. d. GFK an-
zusehen ist, wäre über das Wohnsitz- bzw. Aufenthaltsrecht 
als Zustimmungsstatut also das deutsche Recht berufen. An 
dem Ergebnis des veröffentlichten Gutachtens würde sich 
hierdurch nichts ändern. 

2. Internationale und örtliche Zuständigkeit der 
deutschen Gerichte
Die deutschen Gerichte sind für eine Adoption gem. 
§ 101 FamFG in all den Fällen inter natio nal zuständig, in 
denen der Annehmende, einer der annehmenden Ehegatten 
oder der Anzunehmende die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzt oder seinen gewöhnlichen Auf enthalt in Deutschland 
hat. Die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte 
ist vor liegend somit zweifelsfrei zu bejahen. Die ört-
liche Zuständigkeit folgt aus § 187 Abs. 1-3 FamFG. 
Entscheidend ist nach § 187 Abs. 1 FamFG, in welchem 
Bezirk der Annehmende seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. § 187 Abs. 4 FamFG, welcher in bestimmten Fällen 
eine Zuständigkeits konzentration vorsieht, gilt nur für 
Minderjährigenadoptionen (BeckOK-FamFG/Nickel, 
Stand: 1.8.2016, § 187 Rn. 10).

BGB § 2113 
Entgeltlichkeit der Verfügung; Berück-
sichtigung eines vorbehaltenen Wohnungs-
rechts bei der Verkehrswertermittlung 

I. Sachverhalt 
Eine ältere Dame hat von ihrer Mutter ein Wohnhaus-
grundstück als befreite Vorerbin geerbt. Nacherben sind 

die drei Söhne der Vorerbin und ihres Mannes. Zu zwei 
Söhnen besteht ein schlechtes Verhältnis. Der Ehemann 
hat nach eigenen Angaben sein gesamtes Einkommen 
über die Jahre in das Haus investiert. Er möchte daher 
Eigentümer des Hauses werden. Die Vorerbin möchte nun 
mit ihrem Ehemann einen Darlehensvertrag schließen, be-
zogen auf die durch Belege nachweisbaren Aufwendungen 
des Ehemannes auf das Wohnhaus. Sodann möchte die 
Vorerbin das Wohnhausgrundstück an ihren Ehemann ver-
kaufen und der Kaufpreis soll durch Verrechnung mit der 
Darlehensforderung des Ehemannes und unter Einräumung 
eines Woh nungsrechts für die Vorerbin getilgt werden. 

II. Fragen
1. Stellt der vorstehend beschriebene Kaufvertrag eine 
entgeltliche Verfügung der Vorerbin dar, die nicht nach 
§ 2113 Abs. 2 BGB im Falle des Eintritts des Nacherbfalls 
unwirksam ist?

2. Wie berücksichtigt ein Gutachter in einem Verkehrswert-
gutachten den Wert des als Gegen leistung einzuräumenden 
Wohnungsrechts für die verkaufende Vorerbin?

III. Zur Rechtslage 
1. Verfügungsbefugnis des Vorerben
a) Rechtsstellung des Vorerben
Der Vorerbe ist echter Erbe des Erblassers, Eigentümer 
der Nachlassgegenstände und von daher grundsätzlich auch 
verfügungsberechtigt (vgl. § 2112 BGB). Einschränkun-
gen in seiner Verfügungsbefugnis sieht aber § 2113 BGB 
in unterschiedlichem Umfang, je nach Befreiung (vgl. 
§§ 2136, 2137 BGB), vor. Ist der Vorerbe wie im vorlie-
genden Fall befreit, kann er entgeltlich, nicht aber unent-
geltlich über den zum Nachlass zuge hörigen Grundbesitz 
verfügen. Eine Verfügung, die vom Vorerben entgegen 
§ 2113 BGB vorgenommen wird, ist nicht sofort, wohl aber 
mit Eintritt des Nacherbfalls unwirksam, sofern hierdurch 
der Nacherbe beeinträchtigt ist.

b) Unentgeltliche Verfügung 
Für den Begriff der Unentgeltlichkeit i. S. d. § 2113 Abs. 2 
BGB kommt es nach h. M. nur darauf an, ob für das 
vom Vorerben Weggegebene eine objektiv gleichwertige 
Gegen leistung in den Nachlass fließt und der Vorerbe weiß, 
dass dem Opfer keine gleichwertige Gegenleistung an die 
Erbmasse gegenübersteht, oder doch bei ord nungsmäßiger 
Verwaltung der Masse unter Berücksichtigung seiner künf-
tigen Pflicht, die Erbschaft dem Nacherben herauszugeben, 
das Fehlen oder die Unzulänglichkeit der Gegenleistung 
hätte erkennen müssen (BGH NJW 1984, 366; NJW 1963, 
1613; Staudinger/Avenarius, BGB, 2013, § 2113 Rn. 62). 
§ 2113 Abs. 2 BGB erfasst auch die nur teilweise un-
entgeltliche Verfügung, so dass in einem solchen Fall die 
ganze Verfügung bei Eintritt des Nach erbfalls unwirksam 
wäre (vgl. Palandt/Weidlich, BGB, 76. Aufl. 2017, § 2113 
Rn. 13 m. w. N.).

Will der Vorerbe also dem Erwerber eine beständige 
Rechtsposition verschaffen und ihn vor eventuellen 
Zahlungsansprüchen (bzw. Herausgabeansprüchen) schüt-
zen, muss er darauf achten, dass die Verfügung in vollem 
Umfang entgeltlich erfolgt.

Die Gegenleistung des Erwerbers muss der Leistung des 
Vorerben gleichwertig sein oder es muss wegen des sub-
jektiven Moments der Unentgeltlichkeit zumindest eine im 
Rahmen ordnungsgemäßer Verwaltung der Vorerbschaft 
noch vertretbare Gegen wertvereinbarung getroffen werden 
(vgl. Staudinger/Avenarius, § 2113 Rn. 69).
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c) Wohnungsrecht
Bei der Vereinbarung der Gegenleistung ist darauf zu 
achten, dass diese wegen § 2111 BGB grundsätzlich dem 
Nachlass selbst zugutekommen muss. Das bedeutet, dass 
als Entgelt grundsätzlich nur solche Leistungen in Betracht 
kommen, durch die dem Nach lass ein Vermögensvorteil zu-
gewandt wird, der seine durch die Verfügung einge tretene 
Verringerung aufwiegt (vgl. Johannsen, WM 1970, 3). Soll 
als Gegenleistung beispielsweise eine Leibrente vereinbart 
werden, ist dies problematisch, da diese grundsätzlich dem 
Vorerben selbst für seinen Unterhalt zufließt. Der BGH 
(BGHZ 69, 47, 51 f.) hat daher für den nicht befreiten 
Vorerben entschieden, dass dieser Nachlassgegen stände 
nicht gegen die Gewährung einer Leibrente veräußern 
dürfe, da dieses „Entgelt“ keine in den Nachlass fließende 
Gegenleistung darstelle.

Anders ist dies jedoch bei einem befreiten Vorerben, da 
dieser nach den §§ 2136, 2134 BGB Nachlassgegenstände 
(also auch Grundstücke) für sich verwenden darf. Beim be-
freiten Vorerben ist die Verfügung also auch dann entgelt-
lich, wenn eine gleichwerti ge Gegen leistung dem Vorerben 
selbst zugutegekommen ist (vgl. Johannsen, WM 1970, 3).

Demzufolge ist in der Rechtsprechung auch anerkannt, 
dass der befreite Vorerbe ein Grundstück veräußern und 
sich dafür ein gleichwertiges Altenteil oder eine ebensol-
che Leibrente gewähren lassen darf (vgl. BGH NJW 1955, 
1354; NJW 1977, 1631, 1632; BayObLG DNotZ 1958, 89, 
91; so auch Johannsen, WM 1970, 4). 

Für die Frage der Gleichwertigkeit kommt es auf den 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, also den Zeitpunkt 
der Vornahme des Rechtsgeschäfts an (vgl. BGH NJW 
1977, 1631, 1632; BayObLG DNotZ 1958, 89, 92). An 
der Beurteilung der Gleichwertigkeit ändert es also nichts, 
wenn sich der Kaufvertrag nachträglich infolge des alsbal-
digen Ablebens des Verkäufers als für diesen unvorteilhaft 
erweist (vgl. BayObLG DNotZ 1958, 89, 91).

Was den Vorbehalt eines Wohnungsrechts anbelangt, so 
liegen hierzu u. E. bislang keine ausdrücklichen Gerichts-
entscheidungen vor. Vergleichbar ist die Rechtslage aber mit 
dem Vorbehalt eines Nießbrauchrechts. Zum Nießbrauchs-
vorbehalt hat das OLG Braunschweig (FamRZ 1995, 443) 
entschieden, dass der beim Grundstücksverkauf durch den 
Vorerben vorbehaltene Nießbrauch bzw. der Nießbrauch, 
den der Erwerber zugunsten des Vorerben bestellt, keine 
Gegenleistung des Erwerbers darstelle, sondern den Wert 
der Leistung des Vorerben mindere. Insoweit hat das 
OLG Braunschweig (a. a. O) ausgeführt:

„Offen bleiben kann auch, ob entsprechend der Auffassung 
der Kläger der Wert des Nießbrauchs für die Bewertung der 
Gegen leistung der Beklagten unberücksichtigt bleibt (so 
BGH bei Johannsen in WM 1970, 2, 4; MüKo-Grunsky, § 
2113 Rn. 25; Soergel-Harder, BGB, 12. Aufl., 1992, § 2113 
Rdnr. 22). Gegen diese Auf fassung könnte sprechen, dass es 
für die Beurteilung der Unent geltlichkeit auf den Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses ankommt (BayObLGZ 1957, 285, 289) 
und dass zu diesem Zeitpunkt der Grundstückswert durch 
die Belastung mit dem Nießbrauch gemindert ist (vgl. BGH 
FamRZ 1991, 552, 553 und 1992, 802 f, jew.m. abl. Anm. 
Reiff; zu § 2325 BGB). Jedenfalls kann aber die Einräumung 
des Nießbrauchs nicht als Gegenleistung der Beklagten an-
gesehen werden, sondern mindert vielmehr den Wert der ihr 
überlassenen Eigentumswohnung. Denn unabhängig von 
der Art der rechtstechnischen Durchführung des Geschäfts 
ist die Beklagte bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise 

so gestellt gewesen, als hätte sie von vornherein die mit 
einem Nießbrauch belastete Wohnung erworben (vgl. jew. 
zu § 107 BGB RGZ 148, 321, 324 -für bewegliche Sachen-, 
BayObLGZ 1979, 49, 54; vgl. auch BGHZ 24, 372, 374 f.). 
Dies hat zur Folge, dass der von der Beklagten behauptete 
Verkehrswert der Eigentumswohnung von 120.000,- DM 
um den Wert des Nießbrauchs, den die Beklagte sach-
gerecht mit 20.000,- DM annimmt, herabzusetzen ist, 
so dass sich der Gesamtwert der mit dem Nießbrauch 
belaste ten Wohnung auf 100.000,00 DM und der Wert 
der der Nacherb folge unterliegenden Wohnungshälfte auf 
50.000,00 DM stellen würden.“

Dem hat sich die Literatur angeschlossen (Staudinger/
Avenarius, § 2113 Rn. 75; BeckOK-BGB/Litzenburger, 
Stand: 1.5.2016, § 2113 Rn. 17; Palandt/Weidlich, § 2113 
Rn. 10). Auch der BGH hat diese Auffassung bestätigt (zu-
letzt Urt. v. 28.9.2016 – IV ZR 513/15, Rn. 9 m. w. N.). 

Die jeweiligen Leistungen sind dabei mit den Verkehrs-
werten anzusetzen, die sich bei objektiver Betrachtung 
aufgrund der für die einzelnen Vermögens gegenstände 
geltenden Bewertungsgrundsätze ergeben. Bei Grundbesitz 
kommt es auf den erzielbaren Verkaufspreis an (BeckOK-
BGB/Litzenburger, § 2113 Rn. 17). Das vorbehaltene 
Wohnungsrecht mindert dabei den Wert der Leistung der 
Vorerbin (zur Wertbestimmung sogleich). 

d) Darlehensverbindlichkeit
Der Erlass einer Darlehensforderung kann grundsätzlich 
als Gegenleistung für eine Grund stücksübertragung ver-
einbart werden. Es kommt dadurch unmittelbar zu einem 
Vermögens zuwachs bei der Schuldnerin (Vorerbin), da 
diese von ihrer Rückzahlungsverpflichtung befreit wird. 
Allerdings dürften diese Investitionen unter Umständen 
auch den Wert des Grund besitzes entsprechend erhöht ha-
ben. 

Die Begründung der Darlehensverbindlichkeit ist im 
Übrigen nach der Rechtsprechung des BGH auch nicht 
als Schenkung der Vorerbin an den Ehemann anzusehen. 
Denn selbst wenn der Ehemann zunächst unentgeltlich 
Investitionen vorgenommen hat, ist es den Parteien nicht 
verwehrt, für die Leistungen nachträglich ein Entgelt zu 
vereinbaren, solange zwischen Leistung und Gegenleistung 
kein auffallendes, grobes Missverhältnis besteht (BGH 
DNotZ 1991, 498 = NJW-RR 1989, 706; NJW-RR 1996, 
705, 706; ZEV 2007, 326 Rn. 14; krit. Keim, FamRZ 2004, 
1081, 1084). 

Insoweit wäre dann im Einzelfall zu prüfen, ob der 
Wert des Grundbesitzes durch die nachträglich vereinbarte 
Gegenleistung tatsächlich abgedeckt wird. Ist dies der Fall, 
dürfte vorliegend von einer entgeltlichen Verfügung der 
Vorerbin aus zugehen sein.

2. Ermittlung des Verkehrswertes
Da das Wohnungsrecht den Wert des Kaufobjektes senkt 
(s. o.), dürfte es bei der Ermittlung des Wertes des Grund-
besitzes für den Käufer zu berücksichtigen sein. 

Der BGH hat in seinen Entscheidungen bislang immer 
offengelassen, wie die Kapitali sierung eines Nutzungs-
rechts, etwa im Rahmen von § 2325 BGB, zu erfol-
gen hat. In seiner Entscheidung vom 30.5.1990 (FamRZ 
1991, 552 = DNotZ 1991, 902) hat er lediglich ausge-
führt, dass der Wert der kapitalisierten Nutzungen unter 
Berücksichtigung der Lebenserwar tung des Nieß-
brauchers (Nutzungsberechtigten) zu ermitteln sei. 
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Eine Aussage dazu, wie die Lebenserwartung des Berech-
tigten wiederum konkret zu ermitteln ist, enthält die 
Ent scheidung nicht. Lediglich in einem nicht veröffent-
lichten Urteil des BGH vom 8.4.1968 (Az.: III ZR 49/66; 
zitiert bei RGRK-BGB/Johannsen, 12. Aufl. 1975, § 2325 
Rn. 22) stellt dieser fest, dass sich für die Ermittlung die-
ser Lebens erwartung Anhaltspunkte aus § 24 KostO und 
§ 14 BewG i. V. m. Anlage 9 ergeben können. Dies hat 
der BGH nunmehr in seiner Entscheidung vom 28.9.2016 
(IV ZR 513/15, Rn. 10) bestätigt. Zur Kapitalisierung 
sei der jährliche Nettobetrag des Nießbrauchs mit der 
Lebenserwartung des Nießbrauchers auf der Grundlage 
des Vervielfältigungsfaktors aus Anlage 9 zu § 14 BewG 
zu multiplizieren.

Im Übrigen wird überwiegend in Literatur und Recht-
sprechung für die Bewer tung von Nutzungsrechten auf 
§ 14 Abs. 1 BewG i. V. m. der jährlichen Tabelle des 
BMF (http://bundesfinanzministerium.de) zurückgegriffen 
(vgl. BeckOGK-BGB/Schindler, Stand: 1.10.2016, § 2325 
Rn. 181; OLG Celle ZEV 2003, 83; ZErb 2003, 383; 
BeckOK-BGB/J. Mayer, Stand: 1.8.2015, § 2325 Rn. 26). 
Bei diesem Ver fahren erfolgt die Kapitalisierung unter 
Berücksichtigung eines Zinssatzes von 5,5 %. Wegen 
der Zukunftsbezogenheit der Leistung ist eine Abzinsung 
des Wertes der lebenslangen Nutzung erforderlich (vgl. 
BeckOK-BGB/J. Mayer, § 2325 Rn. 26 m. w. N.). Einige 
halten diesen Zinssatz allerdings für überhöht und schla-
gen statt dessen einen Zinssatz von 2,5 bis 3 % als 
Abgeltungszinssatz und einen Rückgriff auf die aktuelle 
Sterbetafel vor (Krauß, Vermögensnachfolge in der Praxis, 
4. Aufl. 2015, Rn. 1264, 1540; Gehse, RNotZ 2009, 361, 
375). 

Im Rahmen der Bewertung sind Nutzungsrechte dann mit 
ihren kapitalisierten Jahres werten als Abzugsposten anzu-
setzen (BeckOGK-BGB/Schindler, § 2325 Rn. 185).

EuErbVO Art. 25 
Tschechien: Pflichtteilsverzichtsvertrag 
eines deutschen Staatsangehörigen (Erb-
lasser) mit einem Abkömmling tsche-
chischer Staatsangehörigkeit 

I. Sachverhalt 
Es soll ein Pflichtteilsverzicht des Sohnes X gegenüber 
seinem Vater Y beurkundet werden. Der Vater ist deutscher 
Staatsangehöriger und hat seinen Wohnsitz und gewöhn-
lichen Aufenthalt in Deutschland. Ein Umzug ins Ausland 
ist derzeit nicht geplant. Der Sohn ist tschechischer Staats-
angehöriger und hat seinen Wohnsitz und gewöhnlichen 
Aufenthalt in Tschechien. 

II. Fragen
1. Unterliegt der Pflichtteilsverzicht hinsichtlich der mate-
riellen Wirksamkeit und der formalen Anforderungen dem 
deutschen Recht? Genügt die notarielle Beurkundung in 
Deutschland?

2. Sollte evtl. rein vorsorglich im Verzichts vertrag eine 
Rechtswahl getroffen werden? Wäre eine separat getroffene 
Rechtswahl durch den Vater in einem Testament ausrei-
chend? Könnte die Rechtswahl auch erst später (nach einem 
Umzug ins Ausland) getroffen werden? 

3. Gibt es im tschechischen Recht einen Pflichtteilsverzicht? 
Umfasst der nach deutschem Recht beurkundete Pflichtteils-
verzicht auch den tschechischen Pflichtteil? 

III. Zur Rec htslage 
1. Anwendbares Erbrecht
Das anwendbare Erbrecht richtet sich sowohl aus deut-
scher als auch aus tschechischer Sicht für Erbfälle seit dem 
17.8.2015 nach der Europäischen Erbrechtsverordnung 
(vgl. Art. 83 Abs. 1 EuErbVO). 

Nach Art. 21 Abs. 1 EuErbVO bestimmt sich das anwend-
bare Erbrecht nach dem letzten gewöhnlichen Aufenthalt 
des Erblassers, sofern nicht eine offensichtlich engere 
Verbin dung zu einem anderen Staat besteht (vgl. Art. 21 
Abs. 2 EuErbVO). Der Vater (Erblasser) hat derzeit seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland. Sollte er mit 
gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland versterben, käme 
damit grundsätzlich deutsches Erbrecht zur Anwendung. 
Anderes würde jedoch gelten, wenn der Erblasser in einem 
anderen Staat seinen gewöhnlichen Aufenthalt begründet 
und dort verstirbt, ohne vorher das Recht seiner deutschen 
Staatsangehörigkeit gewählt zu haben (Art. 22 EuErbVO). 
Dann würde das Erb recht dieses Staats gelten. Zum 
Erbstatut zählt auch das maßgebliche Pflichtteilsrecht 
(vgl. Art. 23 Abs. 2 lit. h EuErbVO).

Dass der pflichtteilsberechtigte Sohn in Tschechien lebt 
und die tschechische Staatsangehörigkeit hat, spielt für die 
Frage des anwendbaren Erb- und Pflichtteilsrechts keine 
Rolle. 

2. Statut des Pflichtteilsverzichtsvertrags
Von der Frage des anwendbaren Erb- und Pflichtteilsrechts 
ist die Frage zu unterscheiden, welchem Recht ein zu 
Lebzeiten des Erblassers geschlossener Pflichtteilsverzicht 
unterliegt. 

Bei einem Erb- und Pflichtteilsverzichtsvertrag handelt 
es sich um einen Erbvertrag i. S. d. EuErbVO (Art. 3 
Abs. 1 lit. b EuErbVO; allgemeine Auffassung, vgl. 
Palandt/Thorn, BGB, 76. Aufl. 2017, Art. 25 EuErbVO 
Rn. 2). Bei einem Erbvertrag handelt es sich wiederum um 
eine Verfügung von Todes wegen, wie sie in Art. 3 Abs. 1 
lit. d EuErbVO definiert ist. 

Art. 25 Abs. 1 EuErbVO enthält für Erbverträge und 
damit auch für Erb- und Pflichtteils verzichts verträge 
eine Sonderkollisionsnorm. Die Zulässigkeit, materielle 
Wirksamkeit und die Bindungs wirkung des Verzichts-
vertrags richten sich nach demjenigen Recht, das anwend-
bar gewesen wäre, wenn der Erblasser im Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses gestor ben wäre. Dies wäre im 
vorliegenden Fall wegen des bestehenden gewöhnlichen 
Aufenthalts des Erblassers im Zeit punkt des bevorstehen-
den Abschlusses des Verzichtsvertrags das deutsche Recht. 

Es ist jedoch unstreitig, dass sich das Pflichtteilsrecht 
nach dem anwendbaren Erbstatut richtet. Kommt es 
nach dem Abschluss des Pflichtteilsverzichtsvertrags zu 
einem Wechsel des anwendbaren Erbrechts (z. B. weil der 
Erblasser mit gewöhnlichem Aufenthalt in einem ande ren 
Staat verstirbt), richtet sich das Erbstatut und damit auch 
das Pflichtteilsstatut nach einem anderen Recht als dem 
des Pflichtteilsverzichtsvertrags. 

In der Literatur ist derzeit stark umstritten, ob sich 
die Wirkungen des Erb- und Pflichtteils verzichtsvertrags 
nach dem effektiven Erbstatut oder nach dem Statut des 
Pflichtteilsverzichtsvertrags richten. Nach teilweise ver-
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tretener Auffassung wird ein Pflichtteils verzichtsvertrag 
wirkungslos, wenn das effektive Erbstatut den Pflichtteils-
verzichtsvertrag nicht kennt (Döbereiner, MittBayNot 
2013, 437, 443; Krauß, Vermögensnachfolge in der Praxis, 
4. Aufl. 2015, Rn. 3384 ff.; Kroll-Ludwigs, notar 2016, 
75, 81; Meise, RNotZ 2016, 553, 563; Odersky, notar 
2014, 139 ff.; Wachter, ZNotP 2014, 2, 13). Sollte der 
Vater mit letztem gewöhnlichen Auf enthalt in einem an-
deren Staat versterben, der den Pflichtteilsverzicht nicht 
kennt, wäre der Pflichtteilsverzicht nach dieser Auffassung 
unwirksam. Nach der Gegenansicht behält der einmal 
wirksam geschlossene Pflichtteilsverzichtsvertrag 
seine Wirkung, auch wenn das effektive Erbstatut keinen 
Pflichtteilsverzicht kennt (BeckOGK-BGB/Everts, Stand: 
1.10.2016, § 2346 Rn. 65.4; Krug/Eule, Pflichtteilsprozess, 
2014, § 13 Rn. 307; Hertel, in: Würzburger Notarhandbuch, 
4. Aufl. 2015, Teil 7, Kap. 3 Rn. 142; Keim/Wandel, in: Die 
Europäische Erbrechtsverordnung in der notariellen Praxis, 
DAI-Skript, 2015, S. 143; Weber, ZEV 2015, 503, 506; 
Staudinger/Schotten, BGB, 2016, Einl. zu §§ 2346–2352 
Rn. 56). 

Ist das maßgebliche Erbstatut mit dem Pflichtteilsver-
zicht als solchem vertraut, muss eine Umdeutung des nach 
deutschem Recht abgeschlossenen Pflichtteilsverzichts-
vertrags in ein entsprechendes Äquivalent des auslän-
dischen Rechts erfolgen. Dabei handelt es sich um eine 
Auslegungsfrage. Vor diesem Hintergrund könnte sich 
empfehlen, in der Urkunde ausdrücklich klarzustellen, 
dass der Verzicht auch für Pflichtteilsansprüche nach aus-
ländischem Recht, insbesondere nach tschechischem Recht, 
gelten soll. Dies könnte mit der Belehrung verbunden wer-
den, dass der Notar ausländisches Recht nicht geprüft hat 
und auch nicht prüfen muss.

3. Form
Da es sich beim Pflichtteilsverzichtsvertrag um ein-
en Erbvertrag handelt, richtet sich das für die formel-
len Anforderungen geltende Recht nach Art. 27 Abs. 1 
EuErbVO. Ausreichend ist nach Art. 27 Abs. 1 lit. a 
EuErbVO die Ortsform. Demzufolge genügt eine no-
tarielle Beurkundung vor einem deutschen Notar. Der 
Pflichtteilsverzichtsvertrag wäre daher auch aus tsche-
chischer Sicht wirksam.

4. Schlussfolgerung
Kein Risiko besteht, wenn der Vater mit letztem gewöhnlichen 
Aufenthalt in Deutschland verstirbt oder eine (vorsorg-
liche) Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts getroffen 
hat. Auch wenn eine Rechtswahl zugunsten des gesamten 
deutschen Erbrechts im Pflichtteils verzichtsvertrag möglich 
ist, dürfte sich aus gestalterischen Gründen eine Trennung 
empfehlen. Bei der Rechtswahl handelt es sich um eine 
letztwillige Verfügung (vgl. Art. 22 Abs. 2 EuErbVO). 
Sie sollte sinnvollerweise in einer separaten Niederschrift 
beurkundet werden. Eine isolierte Rechtswahl nur des 
Pflichtteilsrechts ist nicht möglich.

Die Rechtswahl muss der Erblasser nicht jetzt treffen. Er 
kann sie auch erst vornehmen, wenn er zu einem späteren 
Zeitpunkt seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen 
Staat verlegt.

Bei Abschluss des Pflichtteilsverzichtsvertrags empfiehlt es 
sich, den Erblasser auf das Risiko der Wirkungslosigkeit 
des Pflichtteilsverzichts bei einem Wechsel des maßgebli-
chen Erbrechts ausdrücklich hinzuweisen und ihn über die 
Möglichkeit einer Rechtswahl zugunsten des deutschen 
Erbrechts zu belehren.

5. Pflichtteilsverzicht in Tschechien
Auf die Bestimmungen des tschechischen Pflichtteilsrechts 
kommt es nur an, wenn tschechisches Erbrecht anzuwen-
den sein sollte. Dies wäre denkbar, wenn der Erb lasser mit 
letztem gewöhnlichen Aufenthalt in Tschechien verstirbt 
und keine Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts ge-
troffen hat. 

Nach dem neuen tschechischen Zivilrecht (Art. 1484 
ZGB) ist es möglich, dass ein Erbe durch Vertrag mit 
dem Erblasser auf seinen Erbteil verzichtet (Rombach, 
in: Süß, Erbrecht in Europa, 3. Aufl. 2015, Länderbericht 
Tschechien, Rn. 104). Dieser Verzicht erfasst dann das 
Erb recht im Gesamten, unabhängig vom Rechtsgrund. 
Erfasst wird also auch das Pflichtteils recht. Der Verzicht 
kann sogar auf den Pflichtteil beschränkt werden.

Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutachten-
Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können die 
Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder mit 
Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt ebenfalls 
für die bisherigen Faxabruf-Gutachten.

BGB §§ 181, 2205; GBO §§ 29, 32; GmbHG § 35; HGB 
§§ 48, 53
Einschaltung eines Prokuristen zur Vermeidung 
einer Mehrfachvertretung; Erteilung der Prokura im 
Grundstückskaufvertrag; Nachweis der Prokura gegen-
über dem Grundbuchamt unabhängig von Eintragung 
im Handelsregister
Abruf-Nr.: 151060

GO NRW § 64; BGB § 164
Grundstücksgeschäfte bis zu 1 Mio. € als Geschäft der 
laufenden Verwaltung; Vollmacht für den Geschäftskreis 
„Grundstücksgeschäfte“; Trabrennbahnentscheidung 
des BGH
Abruf-Nr.: 149903

GmbHG §§ 66, 68 Abs. 1; BGB § 181
Befreiung eines Liquidators von § 181 BGB als 
zustandsbegründende Satzungsdurchbrechung

Eine angemeldete konkrete Vertretungsregelung („Zum 
Liquidator der Gesellschaft wird bestellt: Herr G. S., 
… Er ist stets einzelvertretungsbefugt und von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.“) ist hinsicht-
lich der Befreiung von den Beschränkungen des § 181 
BGB dann nicht eintragungsfähig, wenn die die abs-
trakte Vertretungsbefugnis von Liquidatoren regelnde 
Ergänzung der Satzung in den Gesellschafterbeschlüssen 
(„... Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft wird 
ergänzt: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere 
Liquidatoren. Ein Liquidator vertritt die Gesellschaft 

Gutachten im Abrufdienst

Rechts pre chung
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allein, bei mehreren Liquidatoren wird die Gesellschaft 
durch zwei Liquidatoren gemeinschaftlich vertreten. 
Durch Gesellschafterbeschluss kann allen oder einzel-
nen Liquidatoren erteilt werden: – Befreiung von den 
Beschränkungen des § 181 BGB, und – Befugnis zur 
Einzelvertretung der Gesellschaft. ...“) nicht mindes-
tens gleichzeitig mit eingetragen werden kann, weil der 
sich insoweit mit Blick auf seine Dauerwirkung als „zu-
standsbegründende Satzungsdurchbrechung“ darstel-
lende Gesellschafterbeschluss nicht notariell beurkun-
det und daher – selbst bei allstimmiger Beschlussfassung 
– unwirksam ist.

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 23.9.2016 – I-3 Wx 130/15

Problem
In der Satzung einer GmbH ist bestimmt, dass die Gesell-
schafterversammlung den gesamtvertretungsberechtig-
ten Geschäftsführern durch Beschluss Alleinvertretungs-
befugnis erteilen und/oder sie von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB befreien kann.

Die Gesellschafter haben einen privatschriftlichen Be-
schluss über die Auflösung der Gesellschaft gefasst. 
Ferner wurde (ebenfalls nur privatschriftlich) beschlos-
sen, dass die Gesellschafterversammlung den Liquidatoren 
Einzelvertretungsbefugnis erteilen und sie von § 181 BGB 
befreien kann. Es wurde ein Liquidator bestellt und ihm 
eine Befreiung von § 181 BGB erteilt. 

Das Registergericht hat die Anmeldung wegen dieser kon-
kreten Vertretungsregelung beanstandet. Hiergegen richtet 
sich die Beschwerde der Beteiligten.

Entscheidung
Das OLG Düsseldorf weist die Beschwerde zurück. Die an-
gemeldete konkrete Vertretungsregelung ist hinsichtlich der 
Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB nur ein-
tragungsfähig, wenn die die abstrakte Vertretungsbefugnis 
von Liquidatoren regelnde Ergänzung der Satzung min-
destens gleichzeitig miteingetragen werden kann. Die 
Vertretungsregelung des Geschäftsführers gilt nicht für die 
Liquidatoren (vgl. bereits BGH DNotZ 2009, 300 Tz. 11).  

Die abstrakte Regelung ist nicht eintragungsfähig, weil der 
Gesellschafterbeschluss über die Satzungsänderung un-
wirksam ist. Grundsätzlich muss ein Gesellschafterbeschluss 
über eine Satzungsänderung notariell beurkundet werden, 
§ 53 Abs. 2 S. 1 Hs. 1 GmbHG. 

Differenzierter ist die Lage bei einer sog. Satzungs-
durchbrechung zu beurteilen. Satzungsdurchbrechende 
Gesellschafterbeschlüsse sind solche, die, ohne eine 
Satzungsbestimmung zu ändern, im Einzelfall von dieser 
abweichen, bei denen mithin für künftige Fälle die Satzung 
mit ihrem bisherigen Inhalt fortgelten soll. Die Wirkungen 
des Beschlusses erschöpfen sich hier in einem Einzelakt. 
Die Satzungsdurchbrechung ist zustandsbegründend, 
wenn der Beschluss eine Dauerwirkung entfaltet, mag der 
durch ihn herbeigeführte Zustand auch auf einen bestimm-
ten Zeitraum begrenzt sein. 

Jedenfalls zustandsbegründende Satzungsdurchbrech-
ungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Einhaltung 
sämtlicher Bestimmungen über die Satzungsänderung. 
Werden diese Vorschriften nicht eingehalten, ist der 
Beschluss unwirksam, und zwar selbst dann, wenn bei 
ihm alle Gesellschafter mitgewirkt haben, sowie unab-
hängig davon, ob diese bei ihrer Beschlussfassung eine 

Satzungsdurchbrechung herbeiführen wollten oder nicht. 
Ein solchermaßen unwirksamer Gesellschafterbeschluss 
kann zwar grundsätzlich in eine schuldrechtliche 
Verpflichtung zu einem der getroffenen Regelung ent-
sprechenden Verhalten umgedeutet werden, doch kann 
eine schuldrechtliche Abrede grundsätzlich nicht bewirken, 
dass eine bestimmte organisationsrechtliche Regelung der 
Satzung geändert wird.

Ob auch eine Eintragung der zustandsbegründenden 
Satzungsdurchbrechung in das Handelsregister erfolgen 
muss (vgl. hierzu Scholz/Priester, GmbHG, 11. Aufl. 2015, 
§ 53 Rn. 30a m. w. N.), kann offen bleiben. Denn im vor-
liegenden Fall ist der Beschluss nicht notariell beurkundet 
worden.

Bei der Maßnahme handelt es sich auch um eine zu-
standsbegründende Satzungsdurchbrechung. Solange 
nämlich ein Liquidator für die betroffene Gesellschaft 
handelt, soll ständig die Möglichkeit bestehen, ihn durch 
Gesellschafterbeschluss von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB zu befreien. Dass die Liquidation insgesamt ein 
abgrenzbarer Zeitraum sein wird, steht der Qualifikation als 
Zustandsbegründung nach den dargestellten Grundsätzen 
nicht entgegen. Es tritt hinzu, dass die Gesellschafter tat-
sächlich bereits zugleich die Befreiung des konkret bestell-
ten Liquidators beschlossen haben, sich die Erweiterung 
der rechtlichen Befugnis also auch faktisch während der 
gesamten Liquidation bei jedem rechtsgeschäftlichen 
Handeln ständig aktualisieren kann. Die Lage weicht 
daher in diesem Fall nicht entscheidungserheblich von 
Sachverhalten ab, bei denen Gesellschaftern satzungs-
durchbrechend Befreiung von einem Wettbewerbsverbot 
erteilt wurde und die im Schrifttum als zustandsbegründen-
de Satzungsdurchbrechung angesehen werden.

Praxishinweis
Die Vertretungsregelung für Geschäftsführer in der GmbH-
Satzung gilt nicht automatisch für  Liquidatoren. Dies gilt so-
gar dann, wenn es sich beim Liquidator um den vormaligen 
Geschäftsführer und damit um einen geborenen Liquidator 
handelt (BGH DNotZ 2009, 300 Tz. 11). Die Gesellschafter 
können durch einfachen Gesellschafterbeschluss von der 
gesetzlichen Vertretungsregelung abweichen und jedem 
einzelnen Liquidator Einzelvertretungsmacht erteilen, so-
weit die Satzung keine abweichenden Regelungen für die 
Vertretung der Liquidatoren enthält (BayObLG DNotZ 
1986, 170, 172; OLG Frankfurt GmbHR 2012, 394, 397; 
OLG Naumburg NotBZ 2013, 280). 

Anders ist dies nach Auffassung des OLG Düsseldorf 
und der ganz überwiegenden Meinung jedoch, wenn dem 
Liquidator eine Befreiung von § 181 BGB erteilt wird. 
Hier müssen die Anforderungen an eine Satzungsänderung 
gewahrt werden, da ein zustandsbegründender satzungs-
durchbrechender Beschluss vorliegt (vgl. bereits BayObLG 
DNotZ 1986, 170, 171; OLG Frankfurt GmbHR 2012, 394, 
397; a. A. MünchKommGmbHG/H.-F. Müller, 2. Aufl. 
2016, § 68 Rn. 10).

In einer kürzlich veröffentlichten Entscheidung teilt auch 
das OLG Köln die Ansicht des OLG Düsseldorf (Beschl 
v. 21.9.2016 – 2 Wx 377/16, NZG 2016, 1314). Das OLG 
Köln vertritt dabei ausdrücklich auch die Auffassung, dass 
eine Ermächtigung in der Satzung, dem Geschäftsführer 
Befreiung von § 181 BGB zu erteilen, keine Grundlage da-
für bilde, den Liquidator von § 181 BGB zu befreien (OLG 
Köln NZG 2016, 1314, 1315; a. A. OLG Zweibrücken 
RNotZ 2011, 502, 504).
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H. Fleischer/W. Goette (Hrsg.), Münchener 
Kommentar zum GmbHG, Band 3, §§ 53-85, 2. Aufl., 
C. H. Beck Verlag, München 2016, 1377 Seiten, 249.– € 
(Gesamtwerk: 847.– €)

Mit der Neuerscheinung des dritten Bands ist die zweite 
Auflage des Münchener Kommentars zum GmbHG kom-
plett. Auch wenn der Kommentar noch recht jung ist, ist 
er aus der Kommentarliteratur zum GmbH-Recht nicht 
wegzudenken. Dies liegt vor allem an der umfassenden 
Aufarbeitung von Rechtsprechung und Literatur, aber auch 
an dem herausragenden Autorenteam. Der nunmehr neu 
erschienene Band 3, der u.a. Kommentierungen zur beson-
ders notarrelevanten Satzungsänderung, Kapitalerhöhung 
und Auflösung zum Gegenstand hat, bestätigt diesen 
Eindruck. Beispielhaft hierfür sei die Kommentierung 
von Lieder zu §§ 55-57o GmbHG angeführt. Lieder zeigt 
interessante Facetten gängiger und aktueller Probleme 
auf. In seinen Ausführungen zur Voreinzahlung bei der 
Kapitalerhöhung (§ 56a Rn. 26-33) verweist Lieder da-
rauf, dass bei einer Voreinzahlung ein bürgerlich-recht-
licher Rückforderungsanspruch bis zur Entstehung der 
Forderung nicht besteht und eine Rückforderung erst 
nach endgültigem Scheitern der Kapitalerhöhung aus-
scheidet (vgl. hierzu kürzlich auch BGH DNotZ 2016, 
549 = DNotI-Report 2016, 66). Zu begrüßen ist, dass sich 
die Kommentierung kritisch zur BGH-Rechtsprechung 
bei verbrauchten Voreinzahlungen äußert, wonach eine 
besondere Sanierungssituation gegeben sein muss. Nicht 
nur unter Praktikabilitätsgesichtspunkten wäre bei „eiligen 
Kapitalerhöhungen“ (hierzu kürzlich auch Wicke, DStR 
2016, 1115) eine großzügigere Linie wünschenswert.

Auch der dritte Band des MünchKommGmbHG gehört in 
die Bibliothek jedes Notariats mit gesellschaftsrechtlichem 
Beratungsschwerpunkt. 

Notarassessor Dr. Johannes Weber

C. Münch, Vereinbarungen zum reformierten Ver-
sorgungsausgleich, 2. Aufl., C. H. Beck Verlag, München 
2015, 286 Seiten, 39.– €

Obwohl das neue Versorgungsausgleichsrecht bereits seit 
dem 1.9.2009 in Kraft ist und (notarielle) Vereinbarungen 
zum Versorgungsausgleich im Zusammenhang mit der 
Reform aufgewertet wurden, ist in der Praxis diesbezüg-
lich eine gewisse Zurückhaltung zu beobachten. Dies hängt 
sicher damit zusammen, dass der Versorgungsausgleich 
auch nach der Reform eine rechtlich anspruchsvolle 
Materie geblieben ist und bei den Beteiligten wie de-
ren Rechtsberatern oftmals Unsicherheit hinsichtlich der 
Gestaltungsmöglichkeiten besteht. 

Das vorliegende Werk aus der Feder des erfahre-
nen Notars und Familienrechtsspezialisten Münch bie-
tet hier wertvolle Hilfe: Einerseits enthält es eine vor-
zügliche zusammenfassende Darstellung des gesetzlichen 
Versorgungsausgleichsrechts, andererseits werden verschie-
dene praxisrelevante Vereinbarungsmöglichkeiten mit ent-
sprechenden Formulierungsmustern vorgestellt (wobei die 
Muster im Internet auch als Download zur Verfügung ste-
hen). Zudem ist das erstaunlich günstige Buch auch noch 
so kompakt, dass es sich zum schnellen Nachschlagen eines 
Problems eignet. Wer daher zum Versorgungsausgleich 

noch eine geeignete Notarlektüre sucht, wird mit dem 
„Münch“ einen guten Griff tun.

Dr. Gabriele Müller

M. Braeuer, Der Zugewinnausgleich – Eine Anleitung 
für Rechtsanwälte, Richter und Notare, FamRZ-Buch 
Nr. 34, 2. Aufl., Gieseking Verlag, Bielefeld 2015, 
392 Seiten, 54.– €

Auch der Zugewinnausgleich wurde im Jahr 2009 refor-
miert und hat einige grundlegende Änderungen erfahren. 
Das vorliegende ausführliche Werk von Braeuer enthält 
hierzu alle aktuellen Informationen, die für Rechtsanwälte, 
Richter oder auch Notare erforderlich sind, um die 
Beteiligten „up to date“ zu beraten, für sie zu gestalten 
oder zu entscheiden.

Das Buch beginnt mit einer Darstellung des erbrechtlichen 
und des güterrechtlichen Zugewinnausgleichs. Besonders 
gelungen ist die ausführliche Darstellung der auszuglei-
chenden Vermögenswerte, wie z. B. dingliche Rechte, 
Abfindungen oder Steuern. Auch dem Zugewinnausgleich 
selbst, seiner Berechnung und der Informationsverschaffung 
sind eigene Kapitel gewidmet. Schließlich runden 
Ausführungen zur prozessualen Geltendmachung des Zu-
gewinnausgleichs und zum Übergangsrecht sowie ein 
Überblick zu den ehevertraglichen Regelungen die gut les-
bare und anschaffenswerte Monografie ab.

Dr. Gabriele Müller

T. Fallak/I. Huynh Cong, Rechtliche Einordnung der „Vorbe-
teiligungsgesellschaft“ bei der GmbH, NZG 2016, 1291

K.-P. Horndasch, Der Ausschluss des Ehegattenerbrechts – 
§ 1933 BGB und der Tod während des Scheidungsverfahrens, 
ZNotP 2016, 228

M. Huneke, Die Eintragung von Gesellschaften bürgerlichen 
Rechts in die GmbH-Gesellschafterliste, GmbHR 2016, 1186

T. Kuhn, Leihvertrag eines Vorerben über ein Nachlassgrund-
stück: Bindung der Nacherben, insbesondere im Falle der Per-
sonenidentität mit den Erben des Vorerben?, ZEV 2016, 609

C. F. Majer, Anerkennung einer ausländischen Minderjähri-
genehe, NZFam 2016, 1019

G. Müller, Verschärfte Anforderungen an den Behandlungsab-
bruch aufgrund Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung?, 
ZEV 2016, 605 

R. Wendt, Die Erbengemeinschaft – vom Gesetzgeber zur 
Handlungsunfähigkeit verdammt? – Zehn Jahre höchstrichter-
liche Rechtsprechung: Rück- und Ausblicke, notar 2016, 363 

Weitere Ter mi ne für Januar 2017 – An mel dung und nä-
he re In for ma tio nen bit te di rekt beim DAI-Fach in sti tut 
für No ta re, Post fach 250254, 44740 Bo chum, Tel. (0234) 
970 64 18, Fax (0234) 70 35 07 (www.an walts in sti tut.de).

Vorkurs zum Vorbereitungslehrgang auf die nota-
rielle Fachprüfung (Scholten/Tondorf), 12.-14.1.2017 
Heusenstamm
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Unterstützung bei der Abwicklung notarieller Amts-
geschäfte von A – Z (Tondorf), 20.1.2017, Bochum

Aktuelles Gesellschaftsrecht für Notare (Arens), 
28.1.2017 Heusenstamm

Forschungsstelle für Notarrecht der 
Ludwig-Maximilians-Universität München

„Die Rechtsprobleme der künstlichen Be-
fruchtung“

Veranstaltungsort:
Ludwig-Maximilians-Universität, Senatssaal (E 106/110 
im 1. Obergeschoss), Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 
München
Datum: Mittwoch, 1. Februar 2017

Uhrzeit: ab 16.30 Uhr (s.t.)

Referenten:
Notar Dr. Alexander Martini, Erlangen
Prof. Dr. Andreas Spickhoff, Ludwigs-Maximilians-
Universität München

Teilnahmegebühr:
wird keine erhoben

Anmeldung:
Per E-Mail FS-Notarrecht@jura.uni-muenchen.de.

Kontaktdaten:
Forschungsstelle für Notarrecht an der Ludwig-
Maximilians-Universität München, Prof.-Huber-Platz 2, 
80539 München, Tel.: 089/2180-1420, www.notarrechts-
institut.de

Deut sches Notar in sti tut (Heraus ge ber) 
– eine Ein rich tung der Bun des no tar kam mer, Berlin –  
97070 Würz burg, Ger ber stra ße 19 
Tele fon: (0931) 35576-0 Tele fax: (0931) 35576-225 
E-Mail: dnoti@dnoti.de Inter net: www.dnoti.de 
Hin weis: 
Die im DNotI-Report ver öf fent lich ten Gut ach ten und Stel lung nah men geben 
die Mei nung der Gut ach ter des Deut schen Notar in sti tuts und nicht die der 
Bun des no tar kam mer wie der. 
Ver ant wort li cher Schrift lei ter: Notarassessor Dr. Johannes Weber
Redaktion: Notarassessorin Karin Raude 
Bezugs be din gun gen: 
Der DNotI-Report erscheint zwei mal im Monat und kann beim Deut schen 
Notar in sti tut oder im Buch han del bestellt wer den. Abbe stel lun gen müs sen mit 
vier tel jähr li cher Frist zum Jah res en de erfol gen.  

Be zugs preis: 
Jähr lich 170,00 €, Ein zel heft 8,00 €, inkl. Ver sand kos ten. Für die Mit glie der 
der dem DNo tI bei ge tre te nen No tar kam mern ist der Be zugs preis im Mit glieds-
bei trag ent hal ten. 
Nicht ein ge gan ge ne Exemp la re kön nen nur in ner halb von 6 Wo chen nach 
dem Er schei nungs ter min re kla miert und kos ten frei zu ge sandt wer den.
Al le im DNo tI-Re port ent hal te nen Bei trä ge sind ur he ber recht lich ge schützt. 
Mit Aus nah me der ge setz lich zu ge las se nen Fäl le ist die Ver wer tung nur mit 
Ein wil li gung des DNo tI zu läs sig. 
Ver lag: 
Bun des no tar kam mer, Kör per schaft des öf fent li chen Rechts, Ge schäfts stel le 
Deut sches No tar in sti tut, Ger ber stra ße 19, 97070 Würz burg 
Druck:  
Dru cke rei Franz Schei ner 
Hau ger pfarr ga sse 9, 97070 Würz burg

Le sen Sie den DNo tI-Re port be reits bis zu zwei Wo chen vor Er schei nen auf un se rer In ter net sei te un ter  
www.dno ti.de. 
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